
— und das häufig noch in weitgehender Abstraktion von 
seinen Ursachen und Folgen — dargestellt. In Zivil
sachen ist das meist noch schlimmer. Wenn es auch 
schwierig sein mag, den gesellschaftlichen Hintergrund 
eines Erbschaftsstreites richtig darzustellen, so sollte 
das doch in Scheidungsurteilen, in denen das Gericht 
unmittelbar aus dem Leben einer Familie schöpfen 
muß, keine Schwierigkeiten bereiten. Und trotzdem gibt 
es nicht wenige Scheidungsurteile, aus denen man noch 
nicht einmal das Alter der streitenden Eheleute fest
stellen kann. Der Ehemann wird als Angestellter mit 
einem bestimmten Einkommen und die Ehefrau als be
rufslos vorgestellt; mehr erfährt man über die Men
schen, aber auch über ihre persönlichen Eigenarten, 
Charaktereigenschaften, ihren gesellschaftlichen Werde
gang und ihre Interessen nicht, mitunter auch nicht in 
den Urteilen des Obersten Gerichts. Nur wenige Gerichte, 
wie z. B. der Familienrechtssenat des Bezirksgerichts 
Leipzig, versuchen, sich von dem alten Zopf zu trennen. 
Wie will man aus solchen blutarmen Gebilden von 
gerichtlichen Entscheidungen die eigentlichen Ursachen 
des Konflikts und seine Bedeutung für die gesellschaft
liche Entwicklung erkennen und zuverlässige Grund
lagen für die Verallgemeinerung der gesellschaftlichen 
Erfahrung aus diesem Gerichtsverfahren finden? Das 
Oberste Gericht ist diesem ausschließlich auf bürger
lichen Rechtstraditionen beruhenden Schematismus, der 
nicht nur eine Frage der Form ist, sondern vor allem 
die Verkümmerung des Inhalts der Entscheidungen be
dingt und eben zum weitgehenden Verzicht auf eine 
gesellschaftliche Betrachtung ihrer Bedeutung führt, bis
her nicht entschieden entgegengetreten, sondern hat mit 
mancher seiner Entscheidungen auch ein Vorbild für die 
falsche Praxis gegeben.

Die wesentlichste Ursache für diesen Mangel erst
instanzlicher Entscheidungen, der den zweitinstanzlichen 
Gerichten eine wirklich richtige Entscheidung so außer
ordentlich erschwert und die eigene Entscheidung zum 
politischen Neutrum macht, ist die Tatsache, daß die 
zweite Instanz bislang den Gerichten erster Instanz 
keine oder nur eine völlig unzulängliche Anleitung in 
dieser Richtung gegeben hat. Wenn an den tatsäch
lichen Feststellungen des angefochtenen Urteils nicht 
gerade soviel fehlt, daß selbst die richtige rechtliche 
Subsumtion zweifelhaft ist, dann wird dieser Mangel 
zumeist nicht einmal gerügt. Zu einer Aufhebung der 
erstinstanzlichen Entscheidung und ihrer Zurückver
weisung wegen dieses Mangels kommt es in den sel
tensten Fällen. Durch diese Unterlassung wird das 
zweitinstanzliche Gericht in Versuchung geführt, sich 
die fehlenden Kenntnisse von der Sache selbst zu be
schaffen. Die noch immer auftauchende Forderung, im 
Strafprozeß der zweiten Instanz das Recht zu eigener 
Beweisaufnahme in größerem Umfang zuzugestehen, 
als dies § 289 StPO zuläßt, und die Versuche, sich zu
mindest durch die Vernehmung der Angeklagten oder 
die ausnahmsweise zugelassene Vernehmung einzelner 
Zeugen von der Sache „das richtige Bild“ zu machen, 
sind im wesentlichen auf die mangelhafte Anleitung der 
unteren Gerichte für umfassende und den gesellschaft
lichen Bedürfnissen entsprechende Aufklärung des 
Sachverhalts zurückzuführen. Wie einseitig häufig die 
Erfolge solcher unvollständigen Bemühungen sind, mit 
denen sich das Rechtsmittelgericht die fehlenden Kennt
nisse Zu beschaffen versucht, braucht nicht näher dar
gestellt zu werden. Der größte Teil aller Kassations
entscheidungen des Obersten Gerichts in Strafsachen 
rügt in erster Linie die ungenügende Sachaufklärung 
und zumeist als notwendige Folge- davon die unrichtige 
rechtliche Beurteilung, Deshalb muß der gelegentlich 
auftretenden Ansicht entgegengetreten werden, daß es 
zulässig und eine Form „der Arbeit an der Basis“ sei, 
wenn sich das Rechtsmittelgericht an Ort und Stelle 
über den Sachverhalt orientiert, der sich nicht aus den 
tatsächlichen Feststellungen des Urteils erster Instanz 
ergibt. Eine solche Information würde darüber hinaus 
eine Verletzung des Prinzips der Unmittelbarkeit der 
Beweisaufnahme sein, wenn sie nicht im gleichen Um
fang in der Rechtsmittelverhandlung wiederholt wird.

Das Rechtsmittelverfahren in Strafsachen ist bewußt 
auf dem Prinzip des demokratischen Zentralismus auf
gebaut. Dem Gericht erster Instanz als der Tatsachen
instanz soll in möglichst allen Sachen die endgültige

Entscheidung zu geben sein, auch wenn das Rechts
mittelgericht zu einer Korrektur der erstinstanzlichen 
Entscheidung kommt. Deshalb ist die Möglichkeit der 
Selbstentscheidung des Rechtsmittelgerichts auf einzelne 
wenige Fälle beschränkt und die Zurückverweisung an 
das mit Schöffen besetzte Tatsachengericht zur Wieder
holung oder Ergänzung der Verhandlung die Regel. 
Aber die dabei gegebenen Weisungen müssen mit dem 
das ganze Rechtsmittelverfahren beherrschenden Prinzip 
des demokratischen Zentralismus im Einklang stehen. 
Die zur Wahrung einer straffen Staatsdisziplin und zur 
Durchsetzung der zentralen politischen Linie gegebenen 
Weisungen der zentralen Stelle dürfen die breite Ent
wicklung der demokratischen Initiative und Verant
wortung nicht beeinträchtigen, sondern müssen sie 
unterstützen. Lange Zeit hat das Oberste Gericht als 
Gericht zweiter Instanz in Strafsachen diese Forderung 
den Bezirksgerichten gegenüber nicht genügend be
achtet und vielfach Weisungen insbesondere zum Straf
maß erteilt, die dem Richter des angewiesenen Gerichts 
praktisch die eigene Verantwortung für die Entschei
dung nehmen. Unsere Schöffen haben zwar Verständnis 
dafür, daß ihnen das höhere Gericht eine Rechtsfrage 
verbindlich erklärt, sie lassen sich aber nicht die Ver
antwortung für die richtige tatsächliche Beurteilung des 
Angeklagten, seiner Tat und ihrer gesellschaftlichen Be
deutung nehmen, denn hierin trauen sie sich ein besse
res Urteil als das Rechtsmittelgericht zu, das den Fall 
zumeist nur aus den Akten kennt.

Ein heute noch nicht überwundener und auch nicht 
seltener Fehler sind die zu engen Weisungen des 
Rechtsmittelgerichts im Fall der Zurückverweisung zur 
weiteren Aufklärung des Sachverhalts in dieser oder 
jener Richtung. Obwohl es der Natur der Sache nach 
in solchen Fällen nur Weisungen für die einzelnen 
Möglichkeiten eines neuen Ergebnisses der weiteren 
Sachaufklärung geben kann und auch bereits als fest
stehend angesehene Tatsachenkomplexe durch eine 
weitere Beweisaufnahme völlige Veränderungen erfah
ren können, wird das von den Rechtsmittelgerichten 
nur ungenügend beachtet und das nur mögliche Ergeb
nis einer weiteren Beweisaufnahme schon weitgehend 
vorweggenommen.

In der Diskussion über die notwendige Veränderung 
des Rechtsmittelverfahrens wird mit Recht darauf hin
gewiesen, daß das Rechtsmittelgericht sich eine mög
lichst umfassende Kenntnis der örtlichen Situation ver
schaffen muß, um die örtlichen Verhältnisse und Be
dingungen zu kennen, denen die Entscheidung der 
ersten Instanz Rechnung tragen muß. Auch hierzu 
haben sich in der Diskussion über den neuen Arbeitsstil 
beim Obersten Gericht konkrete Vorstellungen ent
wickelt. Die Mitwirkung bei Brigadeeinsätzen in 
Bezirken und Kreisen, die Auswertung der in den 
Bezirken zu den jeweiligen ökonomischen Schwer
punkten und besonderen gesellschaftlichen Problemen 
gefertigten Analysen, monatliche Aussprachen bei einem 
Bezirksgericht, zentrale Arbeitsbesprechungen mit 
Richtern der Bezirksgerichte zu bestimmten zentralen 
Schwerpunkten der Entwicklung, die regelmäßige Teil
nahme an den Tagungen des Ministeriums der Justiz 
mit den Leitern der Justizverwaltungsstellen und den 
Bezirksgerichtsdirektoren, der regelmäßige Austausch 
von Richtern des Obersten Gerichts mit Richtern der 
Bezirksgerichte für die Dauer von drei Monaten und 
schließlich auch die Teilnahme an der politischen 
Massenarbeit in den Bezirken und Kreisen werden den 
notwendigen engeren und nicht nur sporadischen Kon
takt des Obersten Gerichts mit den Bezirksgerichten 
herstellen und wertvolle Kenntnisse über besondere 
Begebenheiten in den Bezirken und sogar in einzelnen 
Kreisen vermitteln. Aber selbst wenn man der Forde
rung folgt, daß das Bezirksgericht neben dem Volks
wirtschaftsplan des Bezirks auch die Pläne der einzel
nen Kreise bis in die Einzelheiten kennen muß und das 
Oberste Gericht dementsprechend über alle Bezirkspläne 
zumindest in ihren Schwerpunkten orientiert sein soll, 
so gibt das keine Sicherheit vor fehlerhafter gesellschaft
licher Einschätzung der im gegebenen Fall zu beurtei
lenden Situation. Wenn die Rechtsmittelgerichte die 
Gerichte erster Instanz nicht dahin anleiten, daß sie in 
ihren Entscheidungen die örtlichen Bedingungen und 
Besonderheiten sowie die maßgeblichen gesellschaft-
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